
Verein zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Breese in der Marsch e.V. 
Siegmund Schmaggel, Breese/Marsch 12, 29451 Dannenberg (Eibe)

An die
Samtgemeinde Elbtaiaue .
Herrn SgBgm Jürgen Meyer 
Rosmarienstraße 3 
29451 Dannenberg (Elbe)

Dannenberg, 07.04.2017

„Haus der Vereine“ in Breese/Marsch, ein gemeinsames Projekt von
• Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Breese in der Marsch,
• Schützenverein Breese Gümse von 1914 e.V.
• VfL Breese-Langendorf

Leader-Projekt; Antrag auf Kofinanzierung für das Projekt "Haus der Vereine Breese in der 
Marsch"

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Meyer, 
sehr geehrte Damen und Herren,

die drei Vereine in Breese/Marsch, der VfL Breese-Langendorf, der Förderverein der Feuerwehr 
(dieser handelnd für die Feuerwehr Breese/Marsch) und der Schützenverein Breese-Gümse und 
Umgebung, beabsichtigen den Bau eines Gemeinschaftsgebäudes. Die Feuerwehr erhält darin ein 
Gerätehaus mit den erforderlichen Bedarfen für Fahrzeug und Lagerraum, ein weiterer ebenfalls 
abgrenzbarer Bereich wird ein Schießstand mit 50m-Bahn für Kleinkaliberwaffen und einem separaten 
Luftdruckwaffenschießstand mit 10m-Bahn sein. Diese Teile werden durch die beiden Vereine 
finanziert und errichtet.
Kernstück des Gemeinschaftsgebäudes ist ein gemeinsam zu nutzender Raum von ca. 100 m2. In 
diesem können Schulungen abgehalten werden, er bietet Platz für Aufenthalt in dem Gebäude für alle 
drei Vereine. Das Angebot zu Nutzung geht auch an Dritte, denen die Möglichkeit der Nutzung der 
Einrichtung gegeben werden soll. Zu allererst werden aber die Gymnastikgruppen des Sportvereins 
dort über den Einbau eines „Schwingbodens“ Raum für ihre Betätigungen finden. Der in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu dem Gemeinschaftsgebäude beheimatete Kindergarten (in der Trägerschaft des 
DRK) wird diesen Raum als „Drittnutzer“ ebenfalls für seine Gruppen als Sportstätte nutzen. Diese 
Aktivitäten von Sportverein und Kindergarten finden zzt. im Spitzbodenbereich über den Umkleiden 
des Sportverein auf dem benachbarten Sportplatz unter sehr beengten Verhältnissen, auf einem 
„Bretterboden“, statt.

Mit dem Gesamtgebäude werden die bisher unzureichenden und nicht sanierungsfähigen Anlagen 
des Schützenvereines und der Feuerwehr ersetzt, und die Möglichkeiten des VFL Breese/Langendorf 
erweitert.
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Für den oben beschriebenen Gemeinschaftsteil ist eine Leader-Förderung bis zu einem Flöchstbetrag 
von 100.000 € zugesagt. Wobei der Leaderantrag ausschließlich die Kosten in Höhe von rd. 335.000 
€ für den Gemeinschaftsteil mit den darin enthaltenen barrierefreien sanitären Anlagen umfasst.
Zur Verwirklichung und zur Erlangung der Leader-Förderung wird um eine öffentliche Kofinanzierung 
in Höhe von 25 % der Leader-EU-Förderung gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

» 0/ ,
fi'
Siegmund Schmaggel 
Vorsitzender und Ortsbrandmeister

Anlage:
- Kostenzusammenstellung für den Gemeinschaftsteil
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Leader Förderantrag Haus der Vereine Breese in der Marsch
Kostenzusammenstellung Gemeinschaftsteil

Kosten der Fremdvergaben gemäß Kostenberechnung
gern. Kostenberechnung Ing. Büro Morgenstern.u. Struck

236.972,95 €
Brutto
236.972,95 €

Material und Gerätekosten für Eigenleistungen
gern. Aufstellung in Anlage

63.069,41 € 63.069,41 €

Planungskosten
Angebot Morgenstern Brutto
Anteil Gemeinschaft 42,5 % _
Baugenehmigung
Anteil Gemeinschaft 42,5 %
Summe

0,425

0,425

34.510,00 € 
34.510,00 € 

9.725,04 € 
9.725,04 €

14.666,75 €

4.133,14 €
18.799,89 €

Grunderwerb
Angebot S. Schmaggel 3000 m2 * 10,00 Euro/m2
Anteil Gemeinschaft
Nebenkosten Grunderwerb, Notar, Vermessung etc. 
Anteil Gemeinschaft
Summe

0,425

0,425

30.000,00 € 
30.000,00 € 
5.500,00 € 
5.500,00 €

12.750,00 €

2.337,50 €
15.087,50 €

Sonstiges

Bepflanzung, Unvorhergesehenes etc.
Anteil Gemeinschaft 0,425

7.217,47 € 
7.217,47 € 3.067,42 €

Anlage A1

Anlage A 3

Anlage A 2 

Anlage A 4

Angebot S. Schmaggel

Anlage A 6

Gesamtkosten Gemeinschaftsteil 336.997,18 €
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